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') Bei Herisau ist zu bemerken, daß dort bisher nur
die ersten Beamteten und die Geistlichen ihre Beiträge gege-
ben haben. Die weitere Sammlung wurde dort einstweilen
verschoben, weil eben damals, als die Sammlung in andern
Gemeinden geschah, daö bekannte bedeutende Schuleapital
dieser Gemeinde zusammengelegt wurde.

2) Das rühmliche Resultat der Sammlung in Teufen
ist vorzüglich den eifrigen Anregungen und dem schönen

Beispiele der daselbst wohnenden Magistrate zuzuschreiben.

2) In Speicher giebt zudem die Familie vom Kaufhause,
so lange Hr. G. L. Schlüpfer leben wird, jährlich 66 fl.
und läßt dafür einen armen Knaben am Unterricht Theil
nehmen. So hielt es auch Hr. Seckelmeister Tobler, so

lang er lebte, und seit seinem Vermächtnisse behält die

Gemeinde das immerwährende Recht, einen Knaben unent-
geldlich am Unterrichte Theil nehmen zu lassen.

Bei Trogen sind die oben berührten 71S6 si. 24 kr.
und das der Anstalt geschenkte Haus, mit den dazu gehörigen

Liegenschaften, in dieser Summe nicht berechnet.

Der Bär,
als Wappen des Kantons Appenzell.

Erwiederung.
In der zweiten Nummer des Appenzell. MonatSblatteS

vom Jahr 1827 wird die Behauptung aufgestellt, die gemalte

Scheibe, deren Copie in den Alpenrosen des Jahrs 1827

durch einen Holzschnitt zur Kenntniß des Publikums kam,
sey ans daö Treffen am Hauptlisberg, nicht auf die Schlacht
am Stoß zu beziehen, weil die Bären Halsbänder tragen,
also St. Galler, nicht Appenzeller Bären seyen.
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So richtig der angeführte Grund und die daraus gczo-

gene Schlußfolge ist, so leidet er doch keine Anwendung

auf die erwähnte Scheibe und das darauf befindliche Schlacht-
gemälde, da Nebenumftände, die dem Verfasser jenes Auf-
satzeS nicht bekannt seyn konnten, in Betrachtung gezogen

werden müssen, um jene allerdings nicht uninteressanten

alterthümlichen Denkmäler richtig zu beurtheilen.

Zuerst nämlich ist zu bemerken, daß die St. Gallischen

Familien-Wappen deS HanS Keller und der Barbara Eggerin
ursprünglich nicht zur Scheibe gehörten, sondern von dem

jetzigen Besitzer, dem Freihcrrn von Laßberg zu EpPiS-

Hausen, zur Ergänzung beigefügt worden sind, hiemit zu
dem Schlachtgekiälde in keinerlei Beziehung stehen.

Zweitens darf nicht auS der Acht gelassen werden, daß

das Glasgemälde von einem Maler, nicht von einem Ge-

schichtforscher verfertigt wurde; denn sonst hätte er die

Bären nicht mit Feuerrohren bewaffnet, die weder am

HauptliSberg noch am Stoß gebraucht wurden. Diese histo-

rische Nachläßigkeit oder Unwissenheit war Ursache, daß er,
gewohnt Bären mit Halsbändern zu sehen, auch den freien
Appenzeller Bären Bänder andichtete. Diese Vermuthung
wird zur höchsten Wahrscheinlichkeit durch ein anderes Glas-
gemälde desselben Besitzers, welches alle Kennzeichen trägt,
daß es von demselben Künstler herrühre. ES stellt eine Schar
Bären dar, welche alle gelbe Halsbänder tragen; sie bela-

gern eine Burg; im Vordergrunde sind zwischen Schanzkör-
bcn Kanonen aufgestellt, aus welchen tapfer gefeuert wird;
nicht weniger tapfer sitzen 2 Bären als Constabler hinter
den Schanzkörben, und sind bemüht, einer großen runden
Flasche ihr Recht anzuthun. Zur Linken ist ein Theil der

Bären im Begriff unter ihrem Banner die belagerte Burg
zu erstürmen, nur der Muthigste trägt eine Leiter voran.
Zur Rechten ist ein anderer Theil dieses BelagerungSheereS

aufgestellt, und ein befehlShabertscher Bär, mit einer

mächtigen Hackenbüchse auf der Schulter, auf den rechten
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Flügel deutend, scheint seine Gesellen zum Sturmlaufen
aufzumuntern. Ueber dem Gemälde stand daS Wort Blat-
ten. — Waren eS nnn wohl die Appenzeller oder die

St. Gallcr/ welche Blatten belagerten? Oder hat nicht
auch hier der Künstler den Appenzeller Bären Halsbänder
angedichtet?

Drittens. Unter den kämpfenden Bären steht voran
ein Bär/ der eine Helmzierde den Rücken hinunterhängen
läßt/ und dadurch seinen ritterlichen Stand kund giebt.
Die Geschichte aber giebt uns keine Nachricht/ daß ein Rit-
ter die St. Galler am Hauptlisbergc angeführt habe / wohl
aber/ daß Rudolf von Wcrdenberg am Stoß an der Spitze
der Appenzeller kämpfte/ und ihnen den Sieg erringen halft

Viertens endlich fällt auf der östreichischen Seite ein

Steinbock durch den Schlag eineö Bären tödlich verwundet

zu Boden. Dies deutet offenbar auf Georg von Emps/ der

am Stoß / nicht am Hauptlisberg sein Leben einbüßte.

Mehr zu sagen wird nicht nöthig seyn / um die in den

Alpenrosen gegebene Erklärung zu retten/ und die Leser

zu überzeugen/ daß das Schlachtgemälde auf die Schlacht
am Stoß zu beziehen sey. Manche mögen glauben/ die

Sache sey des Streites nicht werth; aber auch das Unbe-

deutende wird wichtig/ wenn eS mit dem Großen in Ver-
bindung steht; und zuletzt kommt es nicht auf das Kleine
oder Große/ sondern darauf an/ daß Jedem das Seine
zukomme.

Duplik auf die Replik.
Oj/iriionuin coininenta ckeler ckios.

Es scheint etwas gezwungen/ das ,)HalSband mit Ge-

zierd« der Ungeschicklichkeit des Malers zuzuschreiben/ da

die übrigen Allegorien sonst so sinnreich sind/ und man
in jenen Zeiten so viel Werth auf die Heraldik setzte.
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